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Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und 
Verkehr der Gemeindevertretung 
Neuenkirchen (Entscheidung)

Ö

Gemeindevertretung der Gemeinde 
Neuenkirchen (Entscheidung) 23.02.2021 Ö

Sachverhalt
Die Gemeinde Neuenkirchen ist seit längerem darum bemüht, im Rahmen der 
Daseinsvorsorge die Spielplätze in den Ortsteilen der Gemeinde zu erneuern und 
zu erweitern. 

Für Kleinprojekte dieser Art besteht die Möglichkeit der Förderung im Rahmen 
des LEADER- Förderprogramms. 
Um die Maßnahmen nicht ins Stocken geraten zu lassen, sollen schnellstmöglich 
die Förderanträge gestellt werden.
Von den zuständigen Gremien der Gemeinde wurden mögliche Spielgeräte für die 
Erweiterung ausgesucht (siehe Anlage 1).

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 20.500,00 €.
Der Eigenanteil in Höhe von 4.100,00 € ist im Haushalt 2021 einzuplanen.
 

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen beschließt den Ausbau und 
die Erweiterung der Spielplätze in den Ortsteilen der Gemeinde.
Das Amt Neverin, Fachbereich Bau und Ordnung wird beauftragt, die 
Fördermittelanträge vorzubereiten. 
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Fördermittelanträge schnellstmöglich zu 
stellen. 
Die Errichtung erfolgt, sobald die Fördermittelanträge positiv beschieden wurde 
und die finanzielle Planung dies zulässt. 
Im Falle eines positiven Fördermittelbescheides wird das Amt Neverin, 
Fachbereich Bau und Ordnung beauftragt, die Leistungen in Abstimmung mit 
Bürgermeister und Bauausschuss auszuschreiben.
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Finanzielle Auswirkungen
 
 
 

 
Haushaltsrechtliche Auskwirkungen?

 Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden) 

  x    Ja  ergebniswirksam  finanzwirsam

 
a.) bei planmäßigen Ausgaben: Deckung durch 

Planansatz in Höhe von: 20.000,00 €

Gesamtkosten: 4.100,00 €
im Produktsachkonto ( PSK 
):

42401.5232200
 

 

b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben: Deckung erfolgt über: 
Gesamtkosten: 00,00 € 1. folgende Einsparungen :

zusätzliche Kosten: 00,00 €
im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 €
im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 €
im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 €
2. folgende Mehreinnahmen: 
im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 €
im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 €

Bemerkungen: 
 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 €

Folgekosten (zu a.) und b.))

 Nein
 Ja für Jahr i.H.v.
 

Anlage/n
1 Anlage 1 Anträge Spielplätze (öffentlich)
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LOKALE AKTIONSGRUPPE MECKLENBURG-STRELITZ
PROJEKTBLATT 
Bezeichnung des Projekts: Beleuchtung Pastorenweg Neuenkirchen

Träger des Projekts: Gemeinde Neuenkirchen
Ansprechpartner: Hr. Jungmann, Frau Niestaedt
Anschrift: Amt Neverin, Dorfstraße 36, 17039 Neverin
Telefon: 039608 251 17, 039608 251 29
E-Mail: j.jungmann@amtneverin.de; ch.niestaedt@amtneverin.de

Standort des Projekts: 
17039 Ihlenfeld, Schlossstraße, Spielplatz am Feuerwehrgerätehaus Ihlenfeld

Zielsetzungen der EUROPA 2020 - Strategie

(Bitte zutreffendes ankreuzen)

 Beschäftigung

- Anzahl gesicherter Vollzeitarbeitsplätze  davon für Frauen  und für Männer 

- Anzahl neu geschaffener Vollzeitarbeitsplätze  davon für Frauen  und für Männer 
 Gleichstellung1

 Forschung und Entwicklung

 Bildung sowie Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung

 Klimawandel und nachhaltige Energiewirtschaft

Zielsetzungen der Strategie für lokale Entwicklung „Mecklenburg-Strelitz -  Inwertsetzung der Ressourcen 
einer Region 2020“

(Bitte zutreffendes ankreuzen)

 Aktiver Umgang mit den Herausforderungen der demografischen Entwicklung (z.B. Anpassung 
der Infrastrukturen an die zukünftige Bevölkerungsentwicklung, Sicherung / Errichtung sozialer 
Einrichtungen, Mobilität, Gesundheitsvorsorge, etc.)

 Nachhaltige Entwicklung der Region als attraktives Lebens- und Arbeitsumfeld (z.B. 
Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende und zum Schutz der Biodiversität, Denkmal-, Natur- und 
Umweltschutz, Gründung- u. Erweiterung von Kleinstunternehmen, Stärkung des Tourismus, Entwicklung 
neuer Dienstleistungen und Erzeugnisse, etc.)

1 Quelle: Wikipedia: Gleichstellung der Geschlechter ist der Prozess tatsächlicher Gleichstellung von Geschlechtern in rechtlicher 
Hinsicht und im Hinblick auf ihr persönliches und berufliches Entfaltungspotential in einer Gesellschaft (Chancengleichheit). 
Gleichstellung als Ausdruck sozialer Gerechtigkeit führt zu einer gleichen Teilhabe an persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. 
Damit schafft Gleichstellung der Geschlechter auch die Freiheit und den gesellschaftliche Raum, individuelle Lebensentwürfe zu 
realisieren.
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 Regionale Vernetzung und gebietsübergreifende Zusammenarbeit

o Regionale Zusammenarbeit (z.B. Gründung von Unternehmensnetzwerken, vertraglicher 
Zusammenschluss zur gemeinsamen Vermarktung von Angeboten, etc.) mit folgenden Partnern:

o Überregionale Kooperation mit folgenden Partnern:

o Transnationale Zusammenarbeit mit folgenden Partnern:

Handlungsfelder der Strategie für lokale Entwicklung „Mecklenburg-Strelitz -  Inwertsetzung der 
Ressourcen einer Region 2020“

(Bitte stets nur ein Handlungsfeld ankreuzen! Selbst dann, wenn das Vorhaben mehreren Handlungsfeldern 
zuzuordnen ist.)

 Tourismus

 Daseinsvorsorge

 Kunst & Kultur

 Regionale Wertschöpfung

 Kulturerbe, Naturerbe und Kulturlandschaft

Genaue Beschreibung des Fördergegenstands / aussagefähige Baubeschreibung und Projektziele / 
Wirkungen des Projekts / Innovationsgehalt des Projekts

- Der Spielplatz am Feuerwehrgerätehaus soll weiter zu einem „Platz der Generationen“ ausgebaut 
werden. Hierzu soll dieser Bereich weiter ausgebaut und erweitert werden. Hierzu soll unter 
anderem der Bestand  der Spielgeräte erweitert werden. Geplant sind ein Spielturm und eine 
Seilbahn. Die Seilbahn soll den Bereich des bestehenden Spielplatzes und eine brache 
Fläche bei Fußballwiese verbinden, um dieses Areal aufzuwerten. Die Brache Fläche soll 
neu bepflanzt werden und insbesondere den Insekten eine neue Heimat bieten.

- Ziel der Maßnahme ist es, einen im Ortskern von Ihlenfeld liegenden Bereich aufzuwerten, neu zu 
bepflanzen und den Spielplatz attraktiver zu machen.

- Maßnahmen: Schaffung weiterer Sitzgelegenheiten. Erweiterung/ Aufwertung des Spielplatzes. 
Neue Bepflanzungen im Bereich der Brachfläche beim Sportplatz

- Zeitplan der Umsetzung: Das Projekt kann nach Zusage der Fördermittel zeitnah in die 
Ausschreibung und bauliche Umsetzung gehen.

- Frage: Bei der Erarbeitung der Projektidee und Umsetzung der Maßnahme sind die lokale 
Bevölkerung oder sonstige Akteure der Region eingebunden (Gestaltung des 
Beteiligungsverfahrens)? Die Idee zur Maßnahme kam von Anwohnern aus Ihlenfeld.
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Detaillierte Kostenberechnung nach Einzelpositionen:

a) Kostengruppen: (Baukosten. 2.000 Euro, Anschaffungskosten 14.000 Euro)
b) Gesamtkosten: 16.000 Euro
c) Eigenmittel: 3.200 Euro (20 Prozent der Fördersumme)
d) beantragte Zuwendung: 12.800 Euro
e) sonstige Mittel (Spenden, Sponsoring, weite Förderquellen):

Erwartete Folgekosten und Träger dieser Folgekosten: 

- Frage: Welche Kosten resultieren aus dem Projekt insbesondere für den laufenden Betrieb, die 
Unterhaltung usw.? Antwort: Kosten für Instandhaltung und jährliche Prüfung durch einen 
Sachverständigen.

- Bei Baumaßnahmen rechtsverbindliche Erklärung, wer die Pflege-, Instandsetzungs- und 
Sicherungspflichten über den gesamten Zweckbindungszeitraum (mind. 12 Jahre ab Beendigung 
der Maßnahme) erfüllt, falls der Antragsteller nicht der Eigentümer von Grund und Boden ist. 
Antwort: Die Gemeinde Neuenkirchen verpflichtet sich, die Kosten für die Pflege, Instandhaltung 
und Prüfung zu tragen. Die Gemeinde Neuenkirchen ist Eigentümerin des Grundstückes.

Anlagen:

 vom Antragsteller skizzierte Entwurfszeichnungen
 Bauvorbescheide oder sonstige Nachweise über die bau-, natur- und/oder denkmalschutzrechtliche 

Zulässigkeit
 Kostenvoranschläge für geplante Eigenleistungen 
 Beglaubigter, aktueller Auszug aus dem Vereins-, Handels- oder Genossenschaftsregister 
 Bescheinigung der Gemeinnützigkeit
 Vereinssatzung / Gesellschaftsvertrag mit Unterschriftenberechtigung
 Gutachten, Stellungnahmen / Nachweis der Beteiligung anderer Fachdienststellen 
 Erklärung zur Vorsteuerabzugsberechtigung
 „De-minimis“ -Bescheinigungen
 Sonstige Unterlagen: 

Mit der Teilnahme am LEADER-Wettbewerb und der Bewerbung um LEADER-Fördermittel erklären Sie 
sich einverstanden, dass Ihre Daten und Bilder zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden 
dürfen. Im Einzelnen handelt es sich um: 
Kontaktdaten der Antragstellerin/des Antragstellers, Informationen zum beantragen Vorhaben inhaltlicher 
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und fördertechnischer Art.
Die rechtliche Grundlage bildet der Artikel 6 Abschnitt 1a in Verbindung mit Artikel 7 der 
Datenschutzgrundverordnung.

Ort, Datum                                                                          Unterschrift(en)
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LOKALE AKTIONSGRUPPE MECKLENBURG-STRELITZ
PROJEKTBLATT 
Bezeichnung des Projekts: Erweiterung Spielplatz Neuenkirchen

Träger des Projekts: Gemeinde Neuenkirchen
Ansprechpartner: Hr. Jungmann, Frau Niestaedt
Anschrift: Amt Neverin, Dorfstraße 36, 17039 Neverin
Telefon: 039608 251 17, 039608 251 29
E-Mail: j.jungmann@amtneverin.de; ch.niestaedt@amtneverin.de

Standort des Projekts: 
17039 Neuenkirchen, Am Gutshaus, Spielplatz am Neubau

Zielsetzungen der EUROPA 2020 - Strategie

(Bitte zutreffendes ankreuzen)

 Beschäftigung

- Anzahl gesicherter Vollzeitarbeitsplätze  davon für Frauen  und für Männer 

- Anzahl neu geschaffener Vollzeitarbeitsplätze  davon für Frauen  und für Männer 
 Gleichstellung1

 Forschung und Entwicklung

 Bildung sowie Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung

 Klimawandel und nachhaltige Energiewirtschaft

Zielsetzungen der Strategie für lokale Entwicklung „Mecklenburg-Strelitz -  Inwertsetzung der Ressourcen 
einer Region 2020“

(Bitte zutreffendes ankreuzen)

 Aktiver Umgang mit den Herausforderungen der demografischen Entwicklung (z.B. Anpassung 
der Infrastrukturen an die zukünftige Bevölkerungsentwicklung, Sicherung / Errichtung sozialer 
Einrichtungen, Mobilität, Gesundheitsvorsorge, etc.)

 Nachhaltige Entwicklung der Region als attraktives Lebens- und Arbeitsumfeld (z.B. 
Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende und zum Schutz der Biodiversität, Denkmal-, Natur- und 
Umweltschutz, Gründung- u. Erweiterung von Kleinstunternehmen, Stärkung des Tourismus, Entwicklung 
neuer Dienstleistungen und Erzeugnisse, etc.)

1 Quelle: Wikipedia: Gleichstellung der Geschlechter ist der Prozess tatsächlicher Gleichstellung von Geschlechtern in rechtlicher 
Hinsicht und im Hinblick auf ihr persönliches und berufliches Entfaltungspotential in einer Gesellschaft (Chancengleichheit). 
Gleichstellung als Ausdruck sozialer Gerechtigkeit führt zu einer gleichen Teilhabe an persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. 
Damit schafft Gleichstellung der Geschlechter auch die Freiheit und den gesellschaftliche Raum, individuelle Lebensentwürfe zu 
realisieren.
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 Regionale Vernetzung und gebietsübergreifende Zusammenarbeit

o Regionale Zusammenarbeit (z.B. Gründung von Unternehmensnetzwerken, vertraglicher 
Zusammenschluss zur gemeinsamen Vermarktung von Angeboten, etc.) mit folgenden Partnern:

o Überregionale Kooperation mit folgenden Partnern:

o Transnationale Zusammenarbeit mit folgenden Partnern:

Handlungsfelder der Strategie für lokale Entwicklung „Mecklenburg-Strelitz -  Inwertsetzung der 
Ressourcen einer Region 2020“

(Bitte stets nur ein Handlungsfeld ankreuzen! Selbst dann, wenn das Vorhaben mehreren Handlungsfeldern 
zuzuordnen ist.)

 Tourismus

 Daseinsvorsorge

 Kunst & Kultur

 Regionale Wertschöpfung

 Kulturerbe, Naturerbe und Kulturlandschaft

Genaue Beschreibung des Fördergegenstands / aussagefähige Baubeschreibung und Projektziele / 
Wirkungen des Projekts / Innovationsgehalt des Projekts

- Der Spielplatz am Neubau Neuenkirchen ist der einzige Spielplatz in der Ortslage Neuenkirchen 
und wird durch die Kinder rege genutzt. 

- Ziel der Maßnahme ist es, die Lebensqualität durch den Ausbau des Spielplatzes innerhalb der 
Ortslage Neuenkirchen zu erhöhen. Viele Einwohner der Ortslage hatten um die Erweiterung des 
Spielplatzes durch einen Kletterturm gebeten.

- Maßnahmen: Bau eines Kletterturms.

- Zeitplan der Umsetzung: Das Projekt kann nach Zusage der Fördermittel zeitnah in die 
Ausschreibung und bauliche Umsetzung gehen.

- Frage: Bei der Erarbeitung der Projektidee und Umsetzung der Maßnahme sind die lokale 
Bevölkerung oder sonstige Akteure der Region eingebunden (Gestaltung des 
Beteiligungsverfahrens)? Die Idee zur Maßnahme kam von Anwohnern aus Neuenkirchen.

Detaillierte Kostenberechnung nach Einzelpositionen:

a) Kostengruppen: (Baukosten 500 Euro, Anschaffungskosten 4.000 Euro)
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b) Gesamtkosten: 4.500 Euro
c) Eigenmittel: 900 Euro (20 Prozent der Fördersumme)
d) beantragte Zuwendung: 3.600 Euro
e) sonstige Mittel (Spenden, Sponsoring, weite Förderquellen):

Erwartete Folgekosten und Träger dieser Folgekosten: 

- Frage: Welche Kosten resultieren aus dem Projekt insbesondere für den laufenden Betrieb, die 
Unterhaltung usw.? Antwort: Kosten für Instandhaltung und jährliche Prüfung durch einen 
Sachverständigen.

- Bei Baumaßnahmen rechtsverbindliche Erklärung, wer die Pflege-, Instandsetzungs- und 
Sicherungspflichten über den gesamten Zweckbindungszeitraum (mind. 12 Jahre ab Beendigung 
der Maßnahme) erfüllt, falls der Antragsteller nicht der Eigentümer von Grund und Boden ist. 
Antwort: Die Gemeinde Neuenkirchen verpflichtet sich, die Kosten für die Pflege, Instandhaltung 
und Prüfung zu tragen. Die Gemeinde Neuenkirchen ist Eigentümerin des Grundstückes.

Anlagen:

 vom Antragsteller skizzierte Entwurfszeichnungen
 Bauvorbescheide oder sonstige Nachweise über die bau-, natur- und/oder denkmalschutzrechtliche 

Zulässigkeit
 Kostenvoranschläge für geplante Eigenleistungen 
 Beglaubigter, aktueller Auszug aus dem Vereins-, Handels- oder Genossenschaftsregister 
 Bescheinigung der Gemeinnützigkeit
 Vereinssatzung / Gesellschaftsvertrag mit Unterschriftenberechtigung
 Gutachten, Stellungnahmen / Nachweis der Beteiligung anderer Fachdienststellen 
 Erklärung zur Vorsteuerabzugsberechtigung
 „De-minimis“ -Bescheinigungen
 Sonstige Unterlagen: 

Mit der Teilnahme am LEADER-Wettbewerb und der Bewerbung um LEADER-Fördermittel erklären Sie 
sich einverstanden, dass Ihre Daten und Bilder zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden 
dürfen. Im Einzelnen handelt es sich um: 
Kontaktdaten der Antragstellerin/des Antragstellers, Informationen zum beantragen Vorhaben inhaltlicher 
und fördertechnischer Art.
Die rechtliche Grundlage bildet der Artikel 6 Abschnitt 1a in Verbindung mit Artikel 7 der 
Datenschutzgrundverordnung.

Ort, Datum                                                                          Unterschrift(en)
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Anlage 1, Beispiel Seilbahn 
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Beispiel Spielturm 
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Anlage 1, Spielplatz Neuenkirchen 

Beispiel Spielturm 
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Anlage 2 – Fördermittelantrag Spielplatz/Generationenplatz an der Feuerwehr, 

Ihlenfeld 

 

 

 
Sportplatz 

Spielplatz 
Bereich, der neu 

erschlossen werden soll 

Seite 14 von 15



Anlage 2 – Fördermittelantrag Spielplatz, Neuenkirchen 

 

  

Neubau Neuenkirchen 

Spielplatz 
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